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Brixen, den 02.12.2019

Änderung der Zugangsbedingungen Forfaitsystem

Sehr geehrter Kunde,

die italienische Regierung hat mit der Vorschau auf das Finanzgesetz 2020 eine
Abwandlung der Zugangsbedingungen für das Forfaitsystem vorgesehen. Diese
Änderungen betreffen folgende Punkte:

- Das Einkommen aus abhängiger Arbeit/Pension oder ähnlichen Einkommen darf
30.000€ nicht überschreiten

- Die Lohnkosten für Mitarbeiter dürfen 20.000€ nicht übersteigen
- Der Wert der Anlagegüter (ausgenommen Immobilien und Kleininvestitionen bis

516,40€) darf nicht über 20.000€ sein
Da es sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nur um mögliche Änderungen der
Voraussetzungen zur Nutzung dieses Regimes handelt, möchten wir unsere Kunden
darauf aufmerksam machen, dass es mit 2020 bei einigen Anwendern zu einer
Umstellung des Buchhaltungssystem kommen kann.

Des  Weiteren  möchten  wir  darauf  aufmerksam  machen,  dass  mit  2020  auch  für  die
Unternehmen im Forfaitsystem die Pflicht zur Verwendung der telematischen
Registrierkasse besteht. Das Ausstellen von Steuerbelegen (ricevute) oder
Kassenbelegen (scontrini) ist nicht mehr möglich. Bitte setzten Sie sich deshalb schon
jetzt mit einem Anbieter für Registrierkassen in Verbindung bzw. bemühen Sie sich um
eine geeignete Alternative, um ab 01.01.2020 korrekte Belege für Ihre Einnahmen
ausstellen zu können.

An unsere Kunden
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Sollten Sie eine Besprechung Ihrer Position wünschen stehen wir Ihnen jederzeit gerne
zu Verfügung. Bei spezifischen Analysen und steuerrechtlichen Beratungen richtet sich
unser Honorar, ausgenommen anderer Vereinbarungen, nach dem Zeitaufwand, den wir
nach folgenden Stundensätzen verrechnen:

- Dr. Manfred Psaier, Dr. Oliver Geier € 150,00
WP & St.B. – Partner

- Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Kanzlei € 125,00
- Sylvia Berger (Arbeitsrechtsberaterin) € 115,00
- Berater € 99,00
- Andere fachliche Mitarbeiter € 79,00

Die Abrechnung des Zeitaufwandes erfolgt aufgerundet auf eine Viertelstunde.

Mit freundlichen Grüßen

Psaier Geier Partner


